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1. Aufgabe und Notwendigkeit des Bebauungsplans 
Die Degenhofer Straße verläuft von Nord nach Süd einmal durch den Wohnplatz De-
genhof, der sich etwas abgesetzt am Rand des Stadtteils Hertmannsweiler befindet. 

Der Anlass für die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens "Degenhofer Straße II" ist 
ein Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage in der Degenhof-
er Straße 64 in Winnenden-Hertmannsweiler. Der Bauantrag ist am 15.04.2024 beim 
Gemeindeverwaltungsverband Winnenden, untere Baurechtsbehörde für Leutenbach, 
Schwaikheim und Winnenden, eingegangen und wurde am 28.10.2024 vervollständigt. 
Das beantragte Bauvorhaben ist aktuell nach § 34 BauGB zu beurteilen. Ein Bauvor-
haben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Das Ortsbild darf nicht be-
einträchtigt werden. 

Eine neue Bebauung an der Degenhofer Straße ist in einer abweichenden Bauweise 
im Sinne der geschlossenen Bauweise mit seitlicher Grenzbauweise zu errichten, da 
diese Teil des städtebaulichen Ensembles des spätmittelalterlichen und frühneuzeitli-
chen Schafhofs ist. Die Hofanlage wurde noch im 19. Jahrhundert zur Schafhaltung 
genutzt. Die historische Hof- und Bebauungsstruktur ist gut ablesbar erhalten. Durch 
die abweichende Bauweise fügt sich ein geplantes Bauvorhaben in die Eigenart der 
näheren Umgebung ein und beeinträchtigt nicht das Ortsbild. 

Der Gebäuderiegel Degendorfer Straße 62, 64 und 64/1 ist Teil des ehemals herr-
schaftlichen Schafhofes, der als Hof bereits 1444, als herrschaftlicher Schafhof dann 
1493 benannt wird. Eine erste bildliche Darstellung findet sich 1686 bei Kieser, hier 
werden drei große Fachwerkgebäude gezeigt. Bei zwei von ihnen handelt es sich wohl 
um die Schafscheuer und die Fruchtscheuer, beide Gebäude werden zusammen mit 
drei Wohnhäusern bereits im Lagerbuch von 1569 erwähnt. Auch auf der Urkarte aus 
dem Jahr 1832 sind die beiden Bauten als Wirtschaftsgebäude dargestellt. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt waren die beiden Gebäude nicht mehr in herrschaftlicher Hand. In 
der Ortsbeschreibung von 1808 ist die Rede von einer Scheune, die alle Bauern be-
nutzen. Die Schafhaltung, wenn nun nicht mehr herrschaftlich, existierte weiter. Für 
das Jahr 1850 sind hier 300 Schafe belegt. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans "Degenhofer Straße II" in Winnenden-
Hertmannsweiler werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die 
abweichende Bauweise und eine Baulinie festzusetzen, die sich in das Ortsbild einfügt. 
Dadurch wird eine städtebaulich geordnete, maßvolle Entwicklung der örtlichen Situati-
on sichergestellt. 

 

2. Verfahren 
Das Bebauungsplanverfahren "Degenhofer Straße II" in Winnenden-Hertmannsweiler 
wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt, da es sich bei die-
sem Bebauungsplan um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt. Die Flä-
che des Plangebiets umfasst 1.30 m². Damit liegt die zulässige Grundfläche im Sinne 
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des § 19 Abs. 2 BauNVO deutlich unter den zulässigen 70.000 m², die als Obergrenze 
zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens definiert ist. 

Darüber hinaus ist nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eine Prüfung des Einzelfalls, in Be-
zug auf zu erwartende Umweltauswirkungen, nicht notwendig, da die zulässige Grund-
fläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO des Plangebiets auch unter dem Schwellen-
wert von 20.000 m² liegt, ab dem eine Vorprüfung des Einzelfalls notwendig wird. An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter liegen nicht vor. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

Im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden, der betroffenen Öffentlich-
keit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder 
wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 durchgeführt werden, den berührten Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt werden. 

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; 
§ 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

In Verbindung mit der Satzung für den Bebauungsplan wird zur Durchführung bauge-
stalterischer Absichten auch eine Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 
LBO erlassen. Das Verfahren für den Erlass der örtlichen Bauvorschriften richtet sich 
gemäß § 74 Abs. 7 LBO in vollem Umfang nach den für den Bebauungsplan geltenden 
Vorschriften. 

 

3. Bestehende Planung 
 

3.1 Landesplanung / Landesentwicklungsplan 2002 

Der Landesentwicklungsplan dient der Sicherung und Ordnung der räumlichen Ent-
wicklung des ganzen Landes. Er ist das rahmensetzende, integrierende Gesamtkon-
zept für die räumliche Ordnung und Entwicklung des Landes. An ihm sind alle räumli-
chen Planungen, insbesondere die Regionalplanung, die kommunale Bauleitplanung 
und die fachlichen Einzelplanungen zu orientieren. Er ist durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung für verbindlich erklärt. Die Aussagen des Landesentwicklungsplans 
werden für die zwölf Regionen des Landes durch die Regionalplanung konkretisiert. 
Die Zuständigkeit hierfür liegt nach dem Landesplanungsgesetz bei den Trägern der 
Regionalplanung. 
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Die Vorgaben im Landesentwicklungsplan und in den Regionalplänen unterscheiden 
zwischen Zielen und Grundsätzen. Beide sind für die kommunale Bauleitplanung und 
die Fachplanung bindend. 

Ziele: Die Ziele der Landes- und Regionalplanung können durch planerische Abwä-
gung oder Ermessensausübung nicht überwunden werden. Die Ziele sind auch für 
Personen des Privatrechts bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verbindlich, 
wenn an ihnen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist oder wenn die Planungen 
und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

Grundsätze: Grundsätze sind allgemeine Aussagen, die in der planerischen Abwägung 
und bei der Ermessensausübung, insbesondere bei der Bauleitplanung, zu berücksich-
tigen sind. 

Der Landesentwicklungsplan wurde von der Regierung des Landes Baden-
Württemberg am 23. Juli 2002 als Verordnung als verbindlich erklärt. 

Im Landesentwicklungsplan 2002 des Landes Baden-Württemberg befindet sich die 
Große Kreisstadt Winnenden in der Raumkategorie Verdichtungsraum. Die Große 
Kreisstadt Winnenden ist als Unterzentrum kategorisiert und liegt auf der Landesent-
wicklungsachse zwischen dem Mittelzentrum Backnang und dem gemeinsamen Mittel-
zentrum Fellbach / Waiblingen (Doppelzentrum). 

 

3.2 Regionalplanung / Regionalplan 

Der Regionalplan wurde von der Regionalversammlung am 22.07.2009 als Satzung 
beschlossen und ist durch die Bekanntmachung am 12.11.2010 rechtsverbindlich ge-
worden. 

Die Große Kreisstadt Winnenden befindet sich gemäß der Strukturkarte des Verbands 
Region Stuttgart, die auf Basis des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) beruht, in der Raumkategorie Verdichtungsraum. Die Große 
Kreisstadt Winnenden ist als Unterzentrum kategorisiert und liegt auf der Landesent-
wicklungsachse zwischen dem Mittelzentrum Backnang und dem gemeinsamen Mittel-
zentrum Fellbach / Waiblingen (Doppelzentrum). 

In der Raumnutzugskarte des Regionalplans ist die Fläche als Siedlungsfläche Woh-
nen nachrichtlich dargestellt. 
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Abb. 1: Auszug aus der rechtsverbindlichen Raumnutzungskarte des Verbands Regi-

on Stuttgart 

 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung / Flächennutzungsplan 

Im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungs-
verbands Winnenden und der Gemeinde Berglen, wirksam seit 06.07.2006, ist das 
Plangebiet als gemischte Baufläche (Bestand) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dargestellt. Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im 
beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungs-
plan geändert oder ergänzt ist. Die im Flächennutzungsplan dargestellte gemischte 
Baufläche (Bestand) soll für die geplante Errichtung der Wohngebäude als Wohnbau-
fläche (Bestand) dargestellt werden. Durch die Abweichung von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans wird die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeinde-
gebiets nicht beeinträchtigt. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 3 BauGB anzupassen. Die Berichtigung stellt einen 
redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleit-
plänen keine Anwendung finden. 
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Abb. 2: Auszug aus dem gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 

 

3.4 Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungspläne 

Bauvorhaben sind im räumlichen Geltungsbereich des in der Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan "Degenhofer Straße II" in Winnenden-Hertmannsweiler nach § 34 
BauGB zu beurteilen. Ein Bauvorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Nordwestlich der Degenhofer Straße grenzt auf der Höhe des Plangebiets der rechts-
gültige Bebauungsplan "Hauswiesenstraße" in Winnenden-Hertmannsweiler, in Kraft 
getreten durch öffentliche Bekanntmachung vom 23. Oktober 1986, an. 

 

3.5 Bauflächenpotenziale im Stadtgebiet der Großen Kreisstadt Winnenden 

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Winnenden hat in öffentlicher Sitzung am 
10.05.2016 die Bauflächenpotenziale in Winnenden und den Stadtteilen für das Stadt-
gebiet der Großen Kreisstadt Winnenden beschlossen. 

Die gewerblichen Flächen "Schmiede III", "Schmiede Erweiterung Nord" und "Schmie-
de Erweiterung Süd" bilden geeignete Bauflächenpotenziale, die durch Beschluss des 
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Gemeinderates in das Arbeitsprogramm des Stadtentwicklungsamtes der Großen 
Kreisstadt Winnenden aufgenommen wurden. 

Sofort verfügbare Wohn- und Gewerbeflächen sind im Stadtgebiet Winnenden knapp 
und die Aktivierung von Bauflächenpotenzialen ist eine andauernde Herausforderung, 
die sich in den letzten Jahren zugespitzt hat und jüngst über die Flüchtlingszuwande-
rung einen neuen Aspekt hinzubekommen hat. 

Die Bereitstellung von Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen hat eine hohe 
Priorität und sollte, ohne Abwendung von erprobten städtebaulichen Prinzipien der 
Siedlungsentwicklung, zielstrebig angegangen werden. Die Innenentwicklung hat wei-
terhin Vorrang vor der Außenentwicklung. Winnenden ist ein begehrter Wohn- und 
Gewerbestandort. Allerdings besteht derzeit ein nur sehr eingeschränktes Angebot an 
Baugrundstücken, was entsprechend hohe Bauland- oder Mietpreise zur Folge hat. 

Um weitere Bauflächenpotenziale für diese große Nachfrage zu finden und gegebe-
nenfalls zu entwickeln hat das Stadtentwicklungsamt der Großen Kreisstadt Winnen-
den entsprechend dem Oberziel 10 im Stadtentwicklungskonzept 2020+ der Großen 
Kreisstadt Winnenden, neben den im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 
(FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 
dargestellten geplanten Wohnbauflächen und geplanten gewerblichen Bauflächen, 
u. a. untergenutzte Flächen mit Entwicklungspotenzial und Arrondierungsmöglichkeiten 
untersucht. Die Prüfung nach städtebaulich geeigneten Wohn- und Gewerbeflächen er-
folgte mit der Maßgabe, die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen 
und gewerblichen Bauflächen durch einen Flächentausch, an anderer Stelle im Stadt-
gebiet, gemarkungsübergreifend an einem aus städtebaulichen Gründen geeigneteren 
Standort darzustellen. 

Im Rahmen dieser städtebaulichen Prüfung sind vom Stadtentwicklungsamt der Gro-
ßen Kreisstadt Winnenden Bauflächenpotenziale in Winnenden und den Stadtteilen in 
Übersichtslageplänen dargestellt, die weiterverfolgt werden sollen (vgl. Abbildung 3). 
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Abb. 3: Bauflächenpotenziale Hertmannsweiler, Stand: 25.02.2016 

 

In der Abbildung 3 sind die Wohnbauflächenpotenziale und die gewerblichen Bauflä-
chenpotenziale vollflächig rot bzw. blau dargestellt. Die gemischte Baufläche M01 ist 
braun dargestellt. 

W14 Kirchhofäcker 3,2 ha Bebauungsplan 

W15 Bruckwiesenstraße 0,2 ha Bebauungsplan 

M01 Kirchhofäcker 0,5 ha Bebauungsplan 

G03 Schmiede III 3,5 ha Bebauungsplan und FNP-Änderung 

G04 Schmiede Erweiterung Nord 0,8 ha Bebauungsplan (und FNP-Änderung) 

G05 Schmiede Erweiterung Süd 1,2 ha Bebauungsplan (und FNP-Änderung) 

Die Wohnbaufläche Kirchhofäcker, die gemischte Baufläche Kirchhofäcker und die ge-
werbliche Baufläche Schmiede Erweiterung Süd bilden zusammen eine Bauflä-
chenarrondierung am südlichen Ortsrand von Hertmannsweiler. 

 

4. Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet ist wie folgt abgegrenzt: 

 Im Norden durch die Degenhofer Straße; 
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 im Osten durch die Straße Scheurenrain; 

 im Süden durch die Straße Scheurenrain und 

 im Westen durch die Straße Scheurenrain und die Degenhofer Straße. 

Alle Flurstücke befinden sich auf der Gemarkung Hertmannsweiler. 

 
Abb. 4: Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans 

 

5. Bestand 
 

5.1 Naturräumliche Gegebenheiten 

Naturräumlich gehört Winnenden zur übergreifenden Einheit des Neckarbeckens, an 
die sich westlich der Schurwald und Welzheimer Wald angliedert. Das Stadtgebiet hat 
Anteil am Naturschutzgebiet Oberes Zipfelbachtal mit Seitenklinge und Teilen des 
Sonnenbergs. 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Hertmannsweiler, dem nördlichsten Stadtteil 
des Stadtgebiets. Der Wohnplatz Degenhof befindet sich etwas abgesetzt am Rand 
des Stadtteils Hertmannsweiler. 
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5.2 Nutzung 

Die Grundstücke im Plangebiet werden als Wohnbauflächen genutzte und sind fast 
vollständig versiegelt. Das Plangebiet ist von allen Seiten von Verkehrsflächen um-
schlossen. 

 

5.3 Altlasten 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Altlasten und altlastenverdächtige Flächen be-
kannt. Grundsätzlich können Altlasten und Altlastenverdachtsflächen nicht ausge-
schlossen werden. 

 

5.4 Grundwasserschutz 

Das Plangebiet liegt nicht im Bereich eines rechtskräftig festgesetzten Wasserschutz-
gebiets. Auf das Merkblatt "Bauen im Wasserschutzgebiet - Zone III" des Landratsam-
tes-Rems-Murr-Kreis vom 14.09.2017 bzw. die jeweils aktuelle Fassung hingewiesen. 

 

5.5 Denkmalschutz 

Die Gebäude Degendorfer Straße 62, 64 und 64/1 stehen nicht unter Denkmalschutz. 
Am 15. Februar 2024 fand auf Anfrage des Stadtentwicklungsamts der Stadtverwal-
tung Winnenden ein gemeinsamer Ortstermin mit den Bauherren, dem Gemeindever-
waltungsverband Winnenden, untere Baurechtsbehörde für Leutenbach, Schwaikheim 
und Winnenden, dem Stadtentwicklungsamt der Stadtverwaltung Winnenden und dem 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart statt. Nach Auskunft 
des Landesamts für Denkmalpflege vom 8. April 2024 hat es sich bei dem Gebäude-
riegel Degendorfer Straße 62, 64 und 64/1 um den ehemaligen Schafstall gehandelt. 
Aufgrund zahlreicher Um- und teilweise Neubauten kam es zu einem massiven Sub-
stanzverlust und einer umfänglichen Änderung des Erscheinungsbildes. Daher handelt 
es sich bei den Gebäuden Degendorfer Straße 62, 64 und 64/1 nicht um ein Kultur-
denkmal nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz. 

 

5.6 Verkehr 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) – Die äußere Erschließung des Plangebiets er-
folgt über die Degenhofer Straße und die Straße Scheurenrain. 

 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) – Im Einzugsbereich des Plangebiets be-
findet sich in ca. 760 m Entfernung die Haltestelle Wiesentalstraße, die durch die Bus-
linie 332 bedient wird. 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung verkehren die Busse der Linie jeweils tagsüber 
(Montag - Freitag) überwiegend im 30-Minutentakt. 
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Der Winnender Bahnhof mit Anschluss an das S-Bahnnetz sowie an das Regionalnetz 
der Deutschen Bahn (DB) wird durch die oben genannten Buslinien bedient. Die S3 
(Backnang - Stuttgart Flughafen) verkehrt zwischen 6 Uhr und 21 Uhr im 15-
Minutentakt und darüber hinaus tagsüber im 30-Minutentakt. 

 

5.7 Ver- und Entsorgung 

Energie – Die Stromversorgung des Plangebiets kann grundsätzlich, zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung, durch die Syna GmbH, für das Leitungsnetz zuständige Tochter 
der Süwag Energie AG, sichergestellt werden. 

 

Trinkwasser – Die Wasserversorgung kann grundsätzlich, zum Zeitpunkt der Planauf-
stellung, über das Leitungsnetz der Stadtwerke Winnenden GmbH sichergestellt wer-
den. 

 

Entwässerung – Die Entwässerung für Schmutzwasser und Regenwasser kann 
grundsätzlich, zum Zeitpunkt der Planaufstellung, über das Kanalnetz der Stadt Win-
nenden sichergestellt werden. 

 

6. Planung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans "Degenhofer Straße II" in Winnenden-
Hertmannsweiler werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die 
abweichende Bauweise und eine Baulinie festzusetzen, die sich in das Ortsbild einfügt. 
Dadurch wird eine städtebaulich geordnete, maßvolle Entwicklung der örtlichen Situati-
on sichergestellt. 

 

6.1 Gliederung des Plangebiets 

Das Plangebiet setzt eine Verkehrsfläche und eine Wohnbaufläche fest. 

 

6.2 Bebauung 

Das Grundstück ist vollständig aufgesiedelt und bebaut und soll durch den geplanten 
Abriss und die geplante Errichtung von drei Wohngebäuden wieder bebaut werden. 

 

6.3 Verkehr 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) – Die äußere Erschließung des Plangebiets er-
folgt über die Degenhofer Straße und die Straße Scheurenrain. 
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Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) – Im Einzugsbereich des Plangebiets be-
findet sich in ca. 760 m Entfernung die Haltestelle Wiesentalstraße, die durch die Bus-
linie 332 bedient wird. 

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung verkehren die Busse der Linie jeweils tagsüber 
(Montag - Freitag) überwiegend im 30-Minutentakt. 

Der Winnender Bahnhof mit Anschluss an das S-Bahnnetz sowie an das Regionalnetz 
der Deutschen Bahn (DB) wird durch die oben genannten Buslinien bedient. Die S3 
(Backnang - Stuttgart Flughafen) verkehrt zwischen 6 Uhr und 21 Uhr im 15-
Minutentakt und darüber hinaus tagsüber im 30-Minutentakt. 

 

6.4 Ver- und Entsorgung 

Energie – Die Stromversorgung des Plangebiets kann grundsätzlich, zum Zeitpunkt 
der Planaufstellung, durch die Syna GmbH, für das Leitungsnetz zuständige Tochter 
der Süwag Energie AG, sichergestellt werden. 

 

Trinkwasser – Die Wasserversorgung kann grundsätzlich, zum Zeitpunkt der Planauf-
stellung, über das Leitungsnetz der Stadtwerke Winnenden GmbH sichergestellt wer-
den. 

 

Entwässerung – Die Entwässerung für Schmutzwasser und Regenwasser kann 
grundsätzlich, zum Zeitpunkt der Planaufstellung, über das Kanalnetz der Stadt Win-
nenden sichergestellt werden. Die Entwässerung erfolgt im modifizierten Trennsystem. 

Die Ableitung des Schmutzwassers und des Regenwassers erfolgt über den bestehen-
den Mischwasserkanal (DN 400) in der Degenhofer Straße. 

 

7. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

 

Allgemeines Wohngebiet – Entsprechend der bestehenden Nutzungen der unbeplan-
ten Bereiche, die faktisch ein allgemeines Wohngebiet darstellen und der festgesetzten 
Art der baulichen Nutzung des angrenzenden rechtsgültigen Bebauungsplans "Haus-
wiesenstraße" in Winnenden-Hertmannsweiler, in Kraft getreten durch öffentliche Be-
kanntmachung vom 23. Oktober 1986, ein Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO, ist ein 
allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete 
dienen aufgrund ihrer allgemeinen Zweckbestimmung vorwiegend dem Wohnen. 
Wohngebäude sind bauliche Anlagen, die zum Wohnen geeignet und bestimmt sind. 
Der Begriff des "Wohnens" umfasst die Gesamtheit der mit der Führung eines häusli-
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chen Lebens verbundenen Tätigkeiten und deren eigenständige Gestaltung. Ihm ist ei-
ne gewisse Dauer eigen. 

Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass bestimmte Arten von Nutzungen, die 
nach den §§ 2 bis 9 und 13 BauNVO allgemein zulässig sind, nicht zulässig sind oder 
nur ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die allgemeine Zweckbestim-
mung des Baugebiets gewahrt bleibt. 

Damit der vorhandene Gebietscharakter in den angrenzenden Baugebieten und der 
geplante Gebietscharakter für das geplante Baugebiet nicht gestört wird, sind Anlagen 
für sportliche Zwecke nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans und somit nicht zulässig. Durch den Betrieb einer Anlage für sportliche Zwe-
cke nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO können Störungen auf die umliegenden Nutzungen 
ausgehen. Das Plangebiet befindet sich umgeben von Wohngebäuden. Die Anlagen 
für sportliche Zwecke würden im Umfang und der Typik im Sinne des 
§ 15 Abs. 1 S. 1 BauNVO der Eigenart des Baugebiets widersprechen, da sie objektiv 
erkennbar in keiner vernünftigen Relation zu dem Plangebiet stehen. Als Vorausset-
zung für die Zulässigkeit des Ausschlusses einer bestimmten Art von Nutzungen muss 
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets bewahrt bleiben. Es kommt allein 
darauf an, dass das durch die Zweckbestimmung der Baugebietsnorm festgelegte Ziel 
erreicht werden kann. Demnach dürfen nicht die der allgemeinen Zweckbestimmung 
dienenden Hauptnutzungen ausgeschlossen werden. 

Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass alle oder einzelne Ausnahmen, die 
in den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 BauNVO vorgesehen sind, nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans werden oder in dem Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern 
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt. Damit der vorhande-
ne Gebietscharakter in den angrenzenden Baugebieten nicht gestört wird, sind alle 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans und somit nicht zulässig. Da die allgemeine Zweckbestimmung der 
Baugebiete im Wesentlichen durch die allgemein zulässigen Nutzungen geprägt wird, 
bedarf es für den Ausschluss aller Ausnahmen keiner städtebaulichen Begründung und 
demzufolge auch keiner besonderen Rechtfertigung in der Begründung des Bebau-
ungsplans. Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind nicht zulässig, da mit einem 
Betrieb des Beherbergungsgewerbes, zwangsläufig verbundene Störungen und sons-
tige Beeinträchtigungen insbesondere durch den Kraftfahrzeugverkehr der Nachbar-
schaft verbunden sein können. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen 
für Verwaltungen sind nicht zulässig, da sie im engeren Sinne weder der Versorgung, 
der gesellschaftlichen Kommunikation noch der Daseinsfür- und -vorsorge dienen. Gar-
tenbaubetriebe sind nicht zulässig, da Sie mit der Zweckbestimmung des allgemeinen 
Wohngebiets, das vorwiegend dem Wohnen dienen soll, in Bezug auf Größe und Ar-
beitsweise nicht dem Gebietscharakter des Plangebiets entspricht. Zudem stehen sie 
dem städtebaulichen Ziel, Schaffung von Wohnbauflächen zur Deckung des Wohn-
raumbedarfs, entgegen. Tankstellen sind nicht zulässig, da sie nicht der Versorgung 
des Plangebiets dienen und mit einer Tankstelle, Störungen der Nachbarschaft ver-
bunden sein können. 
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7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein den Städtebau entscheidend prägendes Ele-
ment. Das für die jeweilige örtliche Situation angemessene beziehungsweise vertretba-
re Maß der baulichen Nutzung ist unter Berücksichtigung der in § 1 Abs. 6 BauGB auf-
geführten Belange zu bestimmen, insbesondere der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Erhaltung, Erneuerung und Fortentwick-
lung vorhandener Ortsteile sowie des Umweltschutzes, vor allem des Bodenschutzes. 
Aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden sollte 
eine möglichst hohe Ausnutzung der ausgewiesenen Flächen festgesetzt werden. Da 
Bauflächen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, sollten die Nutzungsmöglichkeiten 
bei der Überplanung von Gebieten nicht zu eng gefasst werden. Die Festsetzungen in-
nerhalb des Maßes der baulichen Nutzung werden für die Traufhöhe als Mindestmaß 
und die Grundflächenzahl und die Firsthöhe als Höchstmaß festgesetzt. Die Festset-
zung des Mindestmaßes für die Traufhöhe gewährleistet ein Mindesthöhe der geplan-
ten Wandhöhe der Wohngebäude. Die Festsetzung der Grundflächenzahl und der 
Firsthöhe als Höchstmaß fügt sich dem System der planungsrechtlichen Vorschriften, 
die allgemein den einschränkenden Rahmen bestimmen, innerhalb dessen die Bauf-
reiheit gewährleistet ist, ein. Die Höchstmaßvorschrift, wurde festgesetzt, da sie die 
von den Festsetzungsmöglichkeiten die in die Baufreiheit am wenigsten eingreifende 
Bestimmung ist. 

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung ist eine Maßfestset-
zung durch die Grundflächenzahl (GRZ) in Verbindung mit der Höhe baulicher Anlagen 
ausreichend. 

 

Grundflächenzahl (GRZ) – Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gemäß 
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO ist in der Nutzungsschablone im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. Die Grundflächenzahl gibt 
an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 für die GRZ I erfordert nicht, 
dass diese zwingend innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche umsetzbar ist. 
Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) stellt eine kumulative Festsetzung dar. 
Weitere Festsetzungen, wie z. B. die überbaubare Grundstücksfläche, sind dem städ-
tebaulichen Konzept entsprechend gewählt und zu beachten. 

Die zulässige Grundfläche ist durch die Grundflächen der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zulässig. 

Die zulässige Grundfläche für Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche ist bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,8 zulässig. Darüber hinaus kann eine weitere Überschreitung bis 0,9 
zugelassen werden, wenn durch teilversickerungsfähige Materialien und einen hohen 
Fugenanteil Flächen nicht vollständig versiegelt werden. 
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Bereits bei einer Grundflächenzahl von 0,8 ist die Kappungsgrenze nach § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO erreicht. Durch die Begrenzung der Grundflächenzahl für Anlagen 
nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO und die Zulassung einer weiteren Überschreitung bis 
0,9, wenn durch teilversickerungsfähige Materialien und einen hohen Fugenanteil Flä-
chen nicht vollständig versiegelt werden, sind aus Gründen des Bodenschutzes geeig-
nete Regelungen getroffen. 

 

Höhe baulicher Anlagen – Die Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) ist im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans als absolute Höhe über Meereshöhe Normal Null (m ü. 
NN) festgesetzt. Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) kann um 20 cm über- bzw. un-
terschritten werden. Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist die Oberkante des Roh-
bodens im Erdgeschoss. 

Die minimal zulässige Traufhöhe (min. TH) und die maximal zulässige Firsthöhe (max. 
FH) sind im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als absolute Höhen über Mee-
reshöhe Normal Null (m ü. NN) festgesetzt. Die Festsetzungen orientieren sich an den 
Trauf- und Firsthöhen der bestehenden baulichen Anlagen im Plangebiet. 

Als oberer Bezugspunkt ist für die minimal zulässige Traufhöhe (min. TH) der Schnitt-
punkt der Dachhaut und Außenwand und für die maximal zulässige Firsthöhe (FH) der 
höchste Punkt der Dachhaut (Oberkante Dachstein/ -ziegel) festgesetzt. 

Die Traufe kann für Gauben, Zwerchgiebel, Zwerchhaus, Quergiebel, Querhaus in ei-
ner Länge von max. der Hälfte der Gebäudelänge unterbrochen werden. 

Die maximal zulässige Firsthöhe (max. FH) darf mit betriebsbedingten Aufbauten (z. B. 
Kamine, Aufzugsüberfahrten, haustechnische Anlagen, etc.), Oberlichter sowie Foto-
voltaik- und Solarthermieanlagen um bis zu 1,2 m überschritten werden, sofern die 
Aufbauten mindestens 1,5 m von der Außenwand zurückversetzt sind. Das Zurückver-
setzen der Aufbauten um mindestens 1,5 m von der Außenwand gilt nicht für außenlie-
gende Kamine. Durch die festgesetzte Überschreitungsmöglichkeit der maximal zuläs-
sigen Gebäudehöhe treten bei einem Zurückversetzen die betriebsbedingten Aufbau-
ten nur geringfügig in Erscheinung. 

 

7.3 Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie die Stellung der baulichen Anlagen 

Bauweise – Die Bauweise ist nach § 22 Abs. 4 BauNVO als abweichende Bauweise, 
im Sinne der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO und der geschlosse-
nen Bauweise nach § 22 Abs. 1 und 3 BauNVO, festgesetzt und in Verbindung mit 
§ 22 Abs. 2 S. 2 und 3 BauNVO sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen, 
die eine Länge von 40 m nicht überschreiten, zulässig. 

Maßgebend sind die Geschosse über dem Garagen- bzw. Sockelgeschoss, die städte-
baulich in Erscheinung treten. 

Das wesentliche Merkmal der Bauweise ist der seitliche Grenzabstand der Gebäude. 
Die offene Bauweise ist durch den seitlichen Grenzabstand gekennzeichnet. Der 
§ 22 BauNVO betrifft nur Gebäude und keine sonstigen baulichen Anlagen. Städtebau-
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liches Ziel ist es, eine maßvolle Verdichtung sicherzustellen, die keine Belästigungen 
oder Störungen durch eine zu hohe Dichte hervorruft. Die offene Bauweise trägt zu ei-
ner Auflockerung und Durchgrünung der Bebauung bei. 

 

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen – Die überbaubaren und 
die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind nach § 23 BauNVO im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzt. 

Die überbaubare Grundstücksfläche regelt die Verteilung der baulichen Nutzung auf 
dem Grundstück. Um eine flexible Bebauung der Grundstücke sicherzustellen, wird im 
Plangebiet ein zusammenhängendes Baufenster festgesetzt. 

Ist eine Baulinie festgesetzt, so müssen Hauptgebäude auf dieser Linie gebaut werden. 
Ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zuge-
lassen werden. Die Baulinie ist nicht für Gebäudeteile des Hauptgebäudes, Garagen, 
überdachte Garagen (Carports) und Nebenanlagen festgesetzt. 

 

Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht über-
schreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen 
werden. 

Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Gebäudeteile kann in geringfügigem Aus-
maß zugelassen werden. Der unbestimmte Rechtsbegriff "in geringfügigem Ausmaß" 
entzieht sich einer generellen Festlegung. Vielmehr ist das Ausmaß relativ, jeweils be-
zogen auf die Größenordnung des Gebäudes, zu bestimmen. Zur Bestimmung des 
Begriffs "in geringfügigem Ausmaß" kann ferner unter Berücksichtigung des in 
§ 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO enthaltenen Rechtsgedankens auf die bauordnungsrecht-
liche Regelung des § 5 Abs. 6 LBO zurückgegriffen werden, d. h. bei Gebäudeteilen, 
die den in dieser Vorschrift festgelegten Voraussetzungen entsprechen und die des-
halb bei der Bemessung der Abstandsfläche außer Betracht bleiben, kann zugleich 
auch angenommen werden, dass sie nur "in geringfügigem Ausmaß" im Sinne des 
§ 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO vortreten. 

Eine Überschreitung der Baugrenze durch offene Balkone mit Balkonbrüstungen (nicht 
eingehaust) und -überdachungen ist auf einer Länge von maximal 4,0 m um bis zu 
1,5 m zulässig. Insgesamt dürfen Balkone eines Gebäudes maximal 50 % der Gebäu-
delänge betragen. 

Eine Überschreitung der Baugrenze durch offene Balkone mit Balkonbrüstungen (nicht 
eingehaust) und -überdachungen ist auf einer Länge von maximal 4,0 m um bis zu 
1,5 m zulässig. Insgesamt dürfen Balkone eines Gebäudes maximal 50 % der Gebäu-
delänge betragen. Die Beschränkung der Überschreitung der Baugrenze durch Balko-
ne ist städtebaulich begründet. 

Terrassen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig. Terrassen sind als relativ ebenerdige bauliche Anlagen städtebaulich untergeord-
net und deshalb auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
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Stellung baulicher Anlagen – Die Stellung der baulichen Anlagen ist im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans durch Darstellung der Gebäuderichtung festgesetzt. 

Durch die vorgeschriebenen Gebäuderichtungen wird die Stellung der baulichen Anla-
gen vorgegeben. Die Festsetzung zur Stellung der baulichen Anlagen zielt auf die Aus-
richtung der Längsachse von Gebäuden ab. Bei Gebäuden mit Satteldach ist dies i. d. 
R. die Hauptfirstrichtung. Bei Gebäuden mit einem Flachdach ergibt sich die Längs-
achse aus dem Verhältnis der Seiten zueinander. 

Die Festsetzung der Stellung der baulichen Anlagen orientiert sich an den geplanten 
seitlichen Grenzen und ist dadurch städtebaulich begründet. Durch die einheitliche 
Ausrichtung und Stellung der Gebäude traufseitig bzw. längs zu den geplanten seitli-
chen Grundstücksgrenzen ist eine einheitliche Gebäudestellung gewährleistet 

 

7.4 Flächen für Nebenanlagen sowie Flächen für Stellplätze und Garagen 

Flächen für Stellplätze – Stellplätze sind innerhalb der Umgrenzung von Flächen für 
Stellplätze mit der Zweckbestimmung St und innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. 

Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern au-
ßerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. Die Festsetzung von Flächen für 
Stellplätze dient der Sicherstellung der Flächen für den ruhenden Verkehr außerhalb 
der öffentlichen Verkehrsflächen und der sich insoweit aus den bauordnungsrechtli-
chen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen zur Herstellung von sogenannten not-
wendigen Stellplätzen. Innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Stellplätze sollen 
Stellplätze und keine Gebäude hergestellt werden. 

Nach der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, ber. GBl. S. 416), letzte berücksichtigte 
Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 
(GBl. S. 422) i. V. m. der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landesentwick-
lung und Wohnen über den Neuerlass der Verwaltungsvorschrift über die Herstellung 
notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze) vom 22. Juni 2022 sind je Wohneinheit zwei 
geeignete Fahrradabstellplätze notwendig und zwar wettergeschützt und leicht zugäng-
lich. Die Fahrradstellplätze sollen so hergestellt sein, dass Fahrräder unterschiedlicher 
Art und Größe standsicher eingestellt werden können. Die Gefahr von Beschädigungen 
soll minimiert sein. Der Fahrradrahmen soll mit einem Bügelschloss diebstahlsicher am 
Abstellplatz befestigt werden können. 

 

Flächen für überdachte Stellplätze – Überdachte Stellplätze (Carports) sind nur in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Überdachte Stellplätze (Carports) dürfen durch Außenwandflächen mit einem Anteil 
von maximal 50 % geschlossen werden. Die Wandflächen von angrenzenden bauli-
chen Anlagen sind anzurechnen. 
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Flächen für Garagen – Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che zulässig. 

Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 

 

Nebenanlagen – Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind nach § 14 
Abs. 1 BauNVO nur innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

Die Außeneinheit einer Wärmepumpe ist innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. 

Ausnahmsweise sind Geschirrhütten (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder 
Feuerstätten) bis 15 m³ Bruttorauminhalt innerhalb der überbaubaren und nicht über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig, wenn sie von öffentlichen Verkehrsflächen 
nicht einsehbar oder durch Bepflanzung mit gebietsheimischen, standortgerechten 
Sträuchern zur öffentlichen Verkehrsfläche eingefriedet sind. 

 

7.5 Verkehrsflächen 

Die öffentliche Straßenverkehrsfläche ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
festgesetzt. Die Straßenverkehrsfläche ermöglicht eine ausreichende Breite der Stra-
ßenverkehrsfläche für eine Erschließung der Straßen im Wonhplatz Degenhof. Aktuell 
sind die Grundstücksflächen im privaten Eigentum. Über das Jahr 2025 hinaus kann 
durch die mögliche Ausübung eines allgemeinen Vorkaufsrechts nach 
§ 24 Abs. 1 Nr. 1 BauGB eine durchgängige öffentliche Fläche zu einer einheitlichen 
Breite der Straßenverkehrsfläche führen.  

Die Straßenbegrenzungslinie ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festge-
setzt. Durch die Straßenbegrenzungslinie wird die Straßenverkehrsfläche gegenüber 
Bauflächen abgegrenzt. Die Straßenbegrenzungslinie ist zwingender Bestandteil eines 
qualifizierten Bebauungsplans. Für die Ermittlung der Grundfläche als Maß der bauli-
chen Nutzung ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hin-
ter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 

 

7.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Wasserdurchlässige Ausführung von Stellplatzflächen für Personenkraftwagen – 
Die Beläge von Stellplatzflächen sind, mit Ausnahme der Beläge für Lastkraftwagen, 
wasserdurchlässig auszuführen (z. B. Sickerpflaster, Drainfugenpflaster). Die Flächen 
sind dauerhaft zu pflegen, um den Erhalt der Durchlässigkeit der Beläge zu sichern. 
Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser ist in seitlichen Pflanzflächen zu versi-
ckern. 

Das Plangebiet liegt nicht im Bereich eines rechtskräftig festgesetzten Wasserschutz-
gebiets. Das unbelastete bzw. weniger verschmutzte Niederschlagswasser der Beläge 
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von Fahr- und Stellplatzflächen, die ausschließlich von Personenkraftwagen befahren 
werden, kann direkt im Boden versickert werden. 

 

Wasserdurchlässige Ausführung von privaten Wegeflächen – Die Beläge von pri-
vaten Wegeflächen sind wasserdurchlässig auszuführen (z. B. Sickerpflaster, Drainfu-
genpflaster). Die Flächen sind dauerhaft zu pflegen, um den Erhalt der Durchlässigkeit 
der Beläge zu sichern. 

Das Plangebiet liegt nicht im Bereich eines rechtskräftig festgesetzten Wasserschutz-
gebiets. Das unbelastete bzw. weniger verschmutzte Niederschlagswasser der Beläge 
von privaten Wegeflächen kann direkt im Boden versickert werden. 

 

Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ab-
bruch von Gebäuden – Ein Abbruch von Gebäuden ist, um die artenschutzrechtlichen 
Belange zu erfüllen, ohne eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) nur im Zeitraum zwi-
schen dem 1. Oktober und 28. / 29. Februar zulässig (außerhalb der Brutzeiten der 
Vogelarten und des Aktivitätszeitraumes von Fledermäusen). 

 

7.7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Im Bebauungsplan sind grünordnerische Festsetzungen, die eine Eingrünung des 
Plangebiets gewährleisten sollen, festgesetzt. Um eine grünordnerische Qualität im 
Plangebiet zu etablieren, sind folgende grünordnerische Maßnahmen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 

 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen – Begrünung 
der Baugrundstücke – Die unbebauten und unbefestigten Flächen der privaten Bau-
grundstücke sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Zur gärtneri-
schen Gestaltung gehören eine Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Stauden 
sowie eine Rasenansaat (Landschaftsrasen). Kies, Schotter und sonstige vergleichba-
re Materialschüttungen sind bei einem Anteil von mehr als einem Viertel der unbebau-
ten und unbefestigten Flächen der privaten Baugrundstücke, die gärtnerisch anzulegen 
und dauerhaft zu unterhalten sind, keine gärtnerische Gestaltung im Sinne dieses 
Pflanzgebotes. 

Die Begrünung der Baugrundstücke erfolgt zum einen aus ortsgestalterischen Grün-
den, zum anderen aufgrund kleinklimatischer und lufthygienischer Aspekte. Zudem 
wird ein durchgrüntes Wohnumfeld gesichert. 

 

Extensive Dachbegrünung – Flachdächer (FD) von Gebäudeteilen, überdachten 
Stellplätzen (Carports) und Garagen, mit Ausnahme von Flächen für Dachterrassen, 
Aufbauten und Wegen, sind mit einer extensiven Dachbegrünung aus niederwüchsi-
gen, trockenheitsresistenten Stauden und Gräsern zu versehen und dauerhaft zu un-
terhalten. Die Aufbaustärke der extensiven Dachbegrünung muss mindestens 10 cm 
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betragen. Das Wasserspeichervermögen muss mindestens 30 l/m² oder einen Ab-
flussbeiwert von 0,35 aufweisen. Es ist ein schadstofffreies zertifiziertes Dachbegrü-
nungssubtrat zu verwenden. Dachbegrünung in Verbindung mit Photovoltaik und Solar-
thermieanlagen ist zulässig. 

Die Festsetzung einer extensiven Dachbegrünung aus niederwüchsigen, trockenheits-
resistenten Stauden und Gräsern trifft Regelungen zur Verminderung von Oberflä-
chenabflüssen (Regenwasserrückhalt und Regenwasserverdunstung), zur Gebiets-
durchgrünung und zur Verbesserung des Siedlungsklimas. Durch Wasserrückhaltung 
und -verdunstung tragen die so begrünten Flächen zur Drosselung des Niederschlags-
abflusses und zur Verbesserung des Klimas innerhalb des Wohngebiets bei. Der Ver-
lust von Bodenfunktionen wird minimiert. Die Flächen für Dachterrassen sind von der 
extensiven Dachbegrünung ausgenommen. Die Aufbaustärke der extensiven Dachbe-
grünung muss mindestens 10 cm betragen. Das Wasserspeichervermögen muss min-
destens 30 l/m² oder einen Abflussbeiwert von 0,35 aufweisen. Es ist ein schad-
stofffreies zertifiziertes Dachbegrünungssubtrat zu verwenden. Dachbegrünung in Ver-
bindung mit Photovoltaik und Solarthermieanlagen ist zulässig. 

Die Verpflichtung für eine extensive Dachbegrünung gilt nicht für untergeordnete Ge-
bäudeteile, untergeordnete Überdachungen, Aufzugsüberfahrten, Nebenanlagen und 
Geschirrhütten (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten). Die 
genannten Gebäudeteile und Geschirrhütten sind überwiegend nicht für eine extensive 
Dachbegrünung vorgesehen. Die Dachform einer Geschirrhütte ist überwiegend kein 
Flachdach, sondern ein Sattel- oder Pultdach mit geringer Dachneigung. Wegen den 
besonderen Anforderungen für eine Dachkonstruktion für eine extensive Dachbegrü-
nung gilt für die genannten Gebäudeteile und Geschirrhütten keine Verpflichtung. 
Grundsätzlich wird für alle baulichen Anlagen mit einer flachen Dachneigung eine ex-
tensive Dachbegrünung empfohlen. 

 

7.8 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Her-
stellung des Straßenbaukörpers erforderlich sind 

Die Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers (Aufschüttungen, Abgrabungen, Be-
festigungen) sind im Anschluss an die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen auf 
den angrenzenden privaten Baugrundstücken bis zu einer Tiefe von 0,25 m festge-
setzt. 

Die genannten Maßnahmen sind zur Herstellung des Straßenbaukörpers erforderlich. 
Durch die Festsetzung können außerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche 
notwendige Aufschüttungen, Abgrabungen und Befestigungen hergestellt werden. Die 
Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Befestigungen werden nicht dauernd 
oder überhaupt als Verkehrsfläche benötigt. Die Aufschüttungen, Abgrabungen und 
Befestigungen stellen Eingriffe in die an die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 
angrenzenden privaten Baugrundstücke dar. Der § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB schafft die 
planungsrechtliche Grundlage, da es zweifelhaft sein kann, ob die planungsrechtliche 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB Aufschüttungen, Abgrabungen und Befes-
tigungen einschließt. Im Interesse der Grundstückseigentümer der privaten Baugrund-
stücke unterleibt die Zuziehung der Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Be-
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festigungen zu den Verkehrsflächen, um eine Minderung des Maßes der baulichen 
Nutzung auf den privaten Baugrundstücken zu vermeiden. Mit der Festsetzung von 
Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Befestigungen ist grundsätzlich die 
Nutzung der privaten Baugrundstücke ohne Einschränkungen möglich. 

 

8. Begründung der örtlichen Bauvorschriften 
 

8.1 Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Dachform und Dachneigung – Für Hauptgebäude und Gebäudeteile sind entspre-
chend dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als Dachform Satteldächer (SD) 
mit einer Dachneigung (DN) von 38° bis 48° zulässig. Für untergeordnete Gebäudetei-
le, untergeordnete Überdachungen, Nebenanlagen, Garagen, überdachte Stellplätze 
(Carports) und Geschirrhütten (Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feu-
erstätten) sind auch abweichende Dachformen und -neigungen zulässig. 

Für Satteldächer von Hauptgebäuden sind Dachdeckungen mit Dachziegeln oder 
Dachsteinen der Farben rot, braun oder grau zulässig. Mischtöne der aufgeführten 
Farben sind zulässig. 

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen müssen die Dachform und die Dachneigung ein-
heitlich sein. Der Dachfirst und die Dachtraufe müssen entweder auf gleicher Höhe 
sein oder sie müssen um mindestens 50 cm versetzt sein. 

 

Dachgauben – Unterschiedliche Arten von Gauben (Giebelgauben, Schleppgauben, 
Flachdachgauben, etc.) auf einem Gebäude sind nicht zulässig. Dachgauben müssen 
von den Giebelwänden einen Abstand von mindestens 1,5 m und untereinander von 
mindestens 1,5 m einhalten. Unterhalb der Gaube und unterhalb des Firstes müssen 
mindestens 0,5 m Dachfläche durchlaufen. Die Summe der Gaubenlängen auf jeder 
Dachfläche darf 50 % der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. 

 

Zwerchgiebel / -haus und Quergiebel / -haus – Die Breite des Zwerchgiebels / -
hauses und des Quergiebels / -hauses darf ein Drittel der Gebäudelänge jedoch nicht 
mehr als 5,0 m betragen. 

Die Firstoberkante des Zwerchgiebels / -hauses und des Quergiebels / -hauses muss 
mindestens 0,5 m niedriger als der Hauptfirst sein. 

 

Fassadengestaltung – Fassadenelemente mit grellen, fluoreszierenden und spiegeln-
den Oberflächen sind nicht zulässig. Die örtliche Bauvorschrift regelt besondere bau-
gestalterische Anforderungen an die Gebäudefassaden durch den Ausschluss von 
Oberflächen, die eine Verunstaltung hervorrufen könnten. 
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8.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung als Hinweis auf Beruf oder Gewerbe 
zulässig. 

Werbeanlagen sind ohne einen weiteren Abstand direkt auf der Fassade anzubringen 
und dürfen nicht über die Oberkante Attika der Fassade hinausragen. Die Höhe der 
Werbeanlagen ist auf 0,6 m begrenzt. Die Länge der Werbeanlagen ist auf 10 % der 
Gebäudelänge begrenzt. Die Ansichtsfläche aller Werbeanlagen ist auf 5 % der jewei-
ligen Fassade begrenzt. 

Freistehende Werbeanlagen sind nur in Form von Stelen / Pylonen zulässig. Die Höhe 
einer Stele / Pylone ist auf 1,2 m begrenzt. Die Anzahl der Stelen / Pylone ist je Ge-
werbeeinheit auf eine Stele / ein Pylon beschränkt. 

Werbeanlagen in Form von Fahnenmasten aller Art sowie in Form von Lauflicht- oder 
Wechselanlagen, Laserwerbung, großflächigen Werbetafeln und Anlagen, die dem An-
schlag von Plakaten und anderen werbewirksamen Einrichtungen dienen, sind nicht 
zulässig. 

Da von Werbeanlagen bei einer unangemessenen Häufung eine visuelle Störwirkung 
ausgehen kann, sind die Anbringung der Werbeanlagen auf der Fassade, die Höhe der 
Werbeanlagen, die Länge der Werbeanlagen im Verhältnis zur Gebäudelänge und die 
Ansichtsfläche aller Werbeanlagen der jeweiligen Fassadenseite insgesamt begrenzt. 
Zusätzlich sind freistehende Werbeanlagen in Form von Stelen / Pylonen mit einer ma-
ximalen Höhe von 1,2 m in der Anzahl je Gewerbeeinheit begrenzt. Bestimmte Typen 
von Werbeanlagen werden ausgeschlossen, da von ihnen eine visuelle Störwirkung 
ausgehen kann. 

Die Gemeinden können gemäß § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO zur Durchführung baugestalteri-
scher Absichten, zur Erhaltung schützenswerter Bauteile, zum Schutz bestimmter Bau-
ten, Straßen, Plätzen oder Ortsteilen von geschichtlicher, künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung sowie zum Schutz von Kultur- und Naturdenkmalen örtliche Bau-
vorschriften über die Anforderungen an Werbeanlagen erlassen und auch bestimmte 
Werbeanlagen ausschließen. Auch wenn die Gemeinde im Rahmen dieser Regelung 
nicht auf den Schutz des Status quo und die Verhinderung von Verunstaltungen be-
schränkt ist, sondern durch örtliche Bauvorschriften auch eine positive Gestaltungs-
pflege betreiben und das Straßen- und Ortsbild aufgrund eigener Überlegungen dyna-
misch beeinflussen kann, handelt es sich um eine reine Gestaltungsermächtigung. Von 
Werbeanlagen geht häufig eine visuelle Störwirkung aus, die weitestgehend vermieden 
werden soll. Werbeanlagen sind in ihrer Größe und Form zu begrenzen und bestimmte 
Typen von Werbeanlagen sind auszuschließen. 

Dass Werbeanlagen von städtebaulichem Gewicht sind, ergibt sich schon aus dem 
damit verfolgten Zweck. Denn es ist das Ziel von Werbung, Aufmerksamkeit zu erre-
gen. Bei Werbeanlagen ist zu entscheiden, ob sie an der Stätte der Leistung errichtet 
sind oder nicht. Eine Werbeanlage, die nicht an der Stätte der Leistung errichtet wird, 
ist bauplanungsrechtlich eine eigenständige Hauptnutzung und regelmäßig als eine 
sonstige nicht störende Gewerbeanlage zu beurteilen. 
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8.3 Anforderungen an die Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke und an die Gestaltung der Plätze für beweg-
liche Abfallbehälter sowie über Notwendigkeit oder Zulässigkeit und über Art, 
Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen – Veränderungen des vorhandenen natürlichen 
Geländes durch Aufschüttungen und Abgrabungen sind zulässig. Die örtliche Bauvor-
schrift lässt auf Grund der geringen Höhenunterschiede Veränderungen des vorhande-
nen natürlichen Geländes durch Aufschüttungen und Abgrabungen zu. 

 

Bewegliche Abfallbehälter – Aus gestalterischen Gründen dürfen bewegliche Abfall-
behälter nur innerhalb baulicher Anlagen oder auf durch Bepflanzung oder Einfriedi-
gung eingefassten Flächen aufgestellt werden. Durch die Einhausung sind die beweg-
lichen Abfallbehälter vom öffentlichen Raum aus nicht sichtbar und können auf ver-
schiedene Standorte im Plangebiet verteilt werden. 

 

Einfriedigungen – Als Einfriedungen sind Hecken aus heimischen Laubgehölzen und 
nicht lebende Einfriedigungen aller Art zulässig. Die Verwendung von Stacheldraht 
oder stacheldrahtähnlichen Materialien ist nicht zulässig. 

Nicht lebende Einfriedigungen dürfen eine Höhe von max. 1,2 m zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen und eine Höhe von max. 1,5 m zu privaten Grundstücken nicht über-
schreiten. 

Lebenden Einfriedigungen dürfen eine Höhe von max. 1,2 m zu öffentlichen Verkehrs-
flächen und eine Höhe von max. 1,8 m zu privaten Grundstücken nicht überschreiten. 

Die Höhenbegrenzung für Einfriedigungen im Anschluss an öffentlichen Verkehrsflä-
chen soll die städtebaulich wichtige Sichtbeziehung zwischen den Baugrundstücken 
sowie dem öffentlichen Straßenraum gewährleisten. Hierdurch wirkt der öffentliche 
Straßenraum gestalterisch größer und durchgrünt. 

 

8.4 Unzulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen 

Niederspannungsfreileitungen sind innerhalb des gesamten neuen Plangebietes nicht 
zulässig. Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu führen. Bundesrechtliche Vor-
schriften wie zum Beispiel das Telekommunikationsgesetz (TKG) bleiben davon unbe-
rührt. Leitungsträger von Telekommunikationslinien sollen aus städtebaulichen Grün-
den gemäß § 68 Abs. 3 Satz 7 Telekommunikationsgesetz (TKG) neue Telekommuni-
kationslinien in der Regel unterirdisch führen. Die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien und die Änderung vorhandener Telekommunikationslinien bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der Träger der Wegebaulast (Stadt Winnenden). Im Rahmen 
des Ermessens für diese Zustimmung kann und wird die Stadt Winnenden aus städte-
baulichen Gründen stets auf eine unterirdische Leitungsführung bestehen. Zu den Nie-
derspannungsleitungen zählen auch die Leitungen der Telekomunikationstechnik 
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(Fernmelde-/ Telekommunikationsleitungen). Mit dem Wort Niederspannungsleitungen 
sind alle Freileitungen mit niedriger Spannung erfasst. 

 

9. Artenschutz 
Am 18. November 2024 wurde durch eine Ortsbegehung das Plangebiet zuletzt be-
sichtigt. Zuvor fanden bereits am 15. Februar 2023 und am 23. Mai 2023 Begehungen 
des Plangebiets und der direkten Umgebung statt. Die Grundstücke im Plangebiet sind 
aktuell vollständig Bebaut und fast vollständig versiegelt. Die Begehung fanden statt 
um mögliche Habitatpotenzialen und damit auch möglichen artenschutzrechtlichen 
Konflikten mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auszuschließen. Weitere ar-
tenschutzrechtliche Untersuchungen sind nicht erforderlich. 

Für Bauvorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng geschützte Tier- und 
Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. Der § 44 Abs. 1 
BNatSchG verbietet, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Nummer 1), wild lebende Tie-
re der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören, wobei eine erhebliche Störung vorliegt, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Nummer 2), oder Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Nummer 3). 

Der Bebauungsplan verstößt nicht gegen das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot aus 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG. 

 

 

Gefertigt: 

Winnenden, den 20.01.2025 
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